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»Wir brauchen pass-
genaue Lösungen«
kommunikation Gewerkschaften müssen mit Beschäftigten kommunizie-
ren, sonst können sie ihre Aufgaben nicht wahrnehmen. Aber welche 
Möglichkeiten haben sie dazu in einer zunehmend digitalisierten Ar-
beitswelt? Der Aushang am Schwarzen Brett und das Verteilen von 
 Informationsmaterial im Betrieb helfen wenig, wenn sich ein Großteil 
der Beschäftigten im Homeo!ce befindet.

VO N U T E  D E MU T H

In Zeiten von Homeo!ce und Kontakt-
beschränkungen ist die Kommunikation 
mit den Beschäftigten schwerer möglich. 
Das gilt für Betriebsräte ebenso wie für 

Gewerkschaften. Angesichts der anstehenden 
Betriebsratswahlen, aber auch von Zukunfts-
themen wie der digitalen und ökologischen 
Transformation ist eine aktive Interessenver-
tretung unerlässlich. Wie sich eine solche um-
setzen lässt und was beim digitalen Zugang 
noch fehlt, verrät die Leiterin der Abteilung 
Mitbestimmung und Betriebsverfassung der 
IG BCE, Isabel Eder. 

Seit gut einem Jahr kümmert Ihr Euch als 
IG BCE intensiv um das Thema »Digitales 
Zugangsrecht«. Welche Ziele verfolgt Ihr 
damit?

Das digitale Zugangsrecht ist durch die Pande-
mie mehr in unseren Fokus gerückt, aber wir 
haben uns auch schon vorher mit dem Thema 
befasst. Zum Beispiel haben wir in einem Un-
ternehmen schon vor der Pandemie angefan-
gen, ein digitales Zugangsrecht einzuklagen, 
weil wir nicht mehr alle Beschäftigten im Be-
trieb erreichen können.

Als Gewerkschaft wollen wir Mitglieder in-
formieren und gut begleiten, deren Interessen-
vertretung wir schon sind, aber natürlich auch 
potenzielle Mitglieder von uns überzeugen. Das 
geht nur über direkten Kontakt. Wenn eine 

 direkte Ansprache nicht möglich ist, brauchen 
wir andere Wege. Klar ist aber, dass Gewerk-
schaftsarbeit immer auch das direkte Gespräch 
ist, digitale Formate können das nur bedingt 
ersetzen.

Was hat Euch konkret veranlasst, das 
Thema anzupacken?

Ein Faktor war die Ausweitung von Home-
o!ce, mobiler Arbeit oder Remote Work, die 
in manchen Unternehmen auch vorher schon 
eine größere Rolle gespielt haben. Corona 
wirkt hier klar beschleunigend. Außerdem 
 haben sich die Anforderungen an Kommuni-
kation verändert, die Gewerkschaftsarbeit ist 
allgemein digitaler geworden, z. B. durch den 
Ausbau von Social-Media-Angeboten und den 
Einsatz von Videos und Sharepics in der Kom-
munikation. Für unsere Mitglieder haben wir 
daher vor einiger Zeit die IG BCE-App einge-
führt: Die Kolleg:innen können damit direkt 
vom Handy auf Informationen zu den jeweils 
interessanten Themen zugreifen, an Umfragen 
teilnehmen und ihre Mitgliedsinformationen 
sehen.

Wie wollt Ihr einen digitalen Zugang zu 
den Beschäftigten erreichen?

Wir erwarten eine klare gesetzliche Regelung, 
die uns ein entsprechendes Informationsniveau 

gesprächs-
partnerin

Isabel Eder ist die Abtei-
lungsleiterin für die Ab-
teilung Mitbestimmung/
Betriebsverfassung bei 
der IG BCE in Hannover.



titelthema interessenvertretung

14

Cu A  2  |2022

bietet, wie das einst das Schwarze Brett oder 
der Rundgang durch den Betrieb ermöglicht 
hat. In der Diskussion dazu kamen oft Fragen 
zum Datenschutz, zur fehlenden Rechtspre-
chung und zur fehlenden gesetzlichen Grund-
lage auf. Deswegen war eine fachliche Ausei-
nandersetzung zu dem Thema für uns sehr 
wichtig, weil wir natürlich verstehen, dass auch 
Unternehmen die Anforderungen von Compli-
ance und Datenschutz einhalten müssen. Gute 
Unterstützung in der Diskussion war deshalb 
das Gutachten von Prof. Wolfgang Däubler 
für  das Hugo Sinzheimer Institut (siehe Bei-
trag S. 8#). Auf dieses Gutachten können sich 
Gewerkschafts- wie auch Unternehmensseite 
genauso wie Betriebsräte stützen, die hier et-
was regeln wollen, aber recht liche Bedenken 
haben.

Wir waren auch mit der Politik schon im 
letzten Jahr im Austausch. Dass der Koalitions-
vertrag das Thema aufgenommen hat, zeigt, 
dass unsere Botschaften angekommen sind und 
wir ho#en auf eine baldige Umsetzung. Hier 
sind wir mit dem Deutschen Gewerkschafts-
bund und den anderen Mitgliedsgewerkschaf-
ten gemeinsam dran.

Was ist genau unter digitalem »Zugang« 
zu verstehen?

Zunächst einmal lässt der Wortlaut »Zugang« 
ja nicht erkennen, ob dieser nun digital oder 
physisch ausgestaltet ist. Es gab bislang ein-
fach nur Rechtsprechung zum physischen 
 Zutritt, weil nur diese Fragen an die Ge-
richte  gestellt wurden. Das ändert sich gerade. 

Und insbesondere wegen der Änderungen 
zu  den  Sitzungen per Video- oder Telefon-
konferenz, die jetzt durch das Betriebsräte-
modernisierungsgesetz in das Betriebsverfas-
sungsgesetz (BetrVG) Eingang gefunden ha-
ben, ist nicht einzusehen, warum »Zugang« 
nicht auch einen digitalen Zugang bedeuten 
soll  – insbesondere, da die Rechtsprechung 
viele konkrete Aussagen getro#en hat, die für 
ein  digitales  Zugangsrecht sprechen (siehe 
Kasten).

Für uns als IG BCE bedeutet das: Wir 
 gehen davon aus, dass wir als Gewerkschaft 
die Möglichkeit haben müssen, über die be-
triebsüblichen Kanäle mit Beschäftigten Kon-
takt aufzunehmen. »Betriebsüblich« ist hier 
das entscheidende Stichwort. Wir wollen 
eine  im Verhältnis zum Arbeitgeber gleich-
berechtigte Kommunikation  – nicht im Aus-
maß, aber in der Kommunikationsform. Wenn 
ein Betrieb nur mit Yammer arbeitet, dann 
braucht die  Gewerkschaft einen Zugang zu 
diesem  System. Kommuniziert ein Betrieb 
überwiegend per E-Mail, dann brauchen wir 
einen Zugang zu den dienstlichen Mail-Adres-
sen.

Wir dürfen als Gewerkschaften nicht digi-
tal ausgesperrt werden. Wichtig ist außerdem, 
dass auf der digitalen Ebene keine Zensur 
 erfolgt, also beispielsweise Inhalte durch den 
Arbeitgeber verändert werden, bevor sie ins 
Netz gestellt werden. Gleichzeitig muss Kom-
munikation im Unternehmen  natürlich ge-
plant werden und es können nicht alle so 
 kommunizieren, wie es ihnen  gefällt. Hier 
wird es noch Klärungen im Einzelfall  geben 

rechtsprechung

E7ektive Werbung ist laut Bundesverfas-
sungsgericht (BVerfG) nur im Betrieb möglich, 
wo sie auf Aufmerksamkeit und Aufgeschlos-
senheit stoßen kann (BVerfG 14.11. 1995 – 1 BvR 
601/92). Eine Verlagerung auf die Freizeit oder 
private Mail-Adressen scheidet deswegen  
aus.

Beschäftigte müssen dort auf Antworten tref-
fen, wo sie Fragen haben. Deswegen muss das 
Recht auf Koalitionsbetätigung dort ausgeübt 
werden, wo sich das Arbeitsleben abspielt: 
im Betrieb (BAG 14.2. 1967 – 1 AZR 494/65).

Betriebsübliche Anschlags8ächen stehen 
auch der Gewerkschaft zu. Auch wenn die 
 Entscheidung bezüglich einer Plakatwerbung 
getro,en wurde (LAG Hamm 18.2. 1971 – 8 Sa 
618/70), ist die Betriebsüblichkeit auch im 
 digitalen Bereich entscheidend.

Auch zum digitalen Zugang gibt es bereits eine 
Entscheidung: Hier hat die zuständige Gewerk-
schaft alle Beschäftigten auf der dienstlichen 
E-Mail-Adresse angeschrieben und das BAG 
hat das für zulässig erachtet (BAG 20.1. 2009 – 
1 AZR 515/08).
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müssen, aber ich bin zuversichtlich, denn wir 
ver stän digen uns ja auch zu Besuchen in den 
Betrieben und zu Tarifak tionen. Kommunika-
tion ist also auch hier der Schlüssel.

Welche Herausforderungen seht Ihr 
beim digitalen Zugang?

Wichtig ist es uns, alle Beschäftigten zu er-
reichen. Deswegen sind wir für passgenaue 
 Lösungen, die sich an dem Betrieb orientieren. 
E-Mail wird zwar häufig genutzt, aber das 
bringt wenig, wenn nicht alle eine E-Mail-Ad-
resse haben oder regelmäßig damit arbeiten. 
Ich denke da beispielsweise an Reinigungs- 
und Kantinenkräfte.

Wenn Euch bisher der Arbeitgeber einen 
digitalen Zugang eingeräumt hat, was habt 
Ihr damit gemacht?

Beispielsweise werden IG BCE-Beiträge über 
Vertrauensleute bzw. Mitglieder im Intranet 
verö#entlicht oder es wird an prominenter 
Stelle auf unser Angebot im Netz verlinkt. Es 
gibt auch Telegram-Gruppen oder SMS-Ver-
teiler für gewerkschaftliche Informationen. In-
teressant sind auch Beiträge auf Bildschirmen 
an Schlüsselstellen im Betrieb. Vorteil ist, dass 
Beschäftigte erreicht werden, die selbst keinen 
dienstlichen Laptop, kein Smartphone etc. 
 haben. Das ist quasi ein digitales Schwarzes 
Brett, kann aber natürlich viel ansprechen-
der sein. Durch einen QR-Code kann ich als 

Interessierte:r dann mehr Informationen er-
halten, wenn ich das möchte.

Mit der Kautschuk-Industrie habt Ihr eine 
Sozialpartnervereinbarung zum digitalen 
Zugangsrecht beschlossen: Kannst Du ge-
nauer sagen, was das ist?

Es handelt sich um eine Vereinbarung zwi-
schen den Sozialpartnern, also nicht um einen 
Tarifvertrag. Es ist aber auch mehr als eine 
Empfehlung an die Betriebe der Branche. Wir 
konnten uns hier als Sozialpartner auf etwas 
»committen«, wie man so schön sagt, bevor 
der Gesetzgeber agiert hat. Klar ist aber auch, 
dass hier weniger verabredet wurde, als es in 
gut organisierten Betrieben bereits gibt. Aber 
wir wollten ja etwas für alle Betriebe in der 
Branche vereinbaren.

Was genau wurde geregelt?

Zunächst einmal ist positiv hervorzuheben, 
dass der Zugang zu den Belegschaften als 
 »wesentlicher Faktor für eine gelingende So-
zialpartnerschaft« anerkannt wird. Das ge-
währleistet Augenhöhe. Das digitale Zugangs-
recht soll für die IG BCE entsprechend der 
»betrieblichen Kommunikationsstrukturen und 
-wege eingeräumt werden«, ohne dass analoge 
Zugangswege abgelöst werden.

Konkret angesprochen werden je nach be-
trieblicher Situation ein digitales Schwarzes 
Brett im betrieblichen Intranet, Mailinglisten, 
Zugangs- und Nutzungsmöglichkeiten von be-
trieblich eingerichteten Videokonferenzsyste-
men für gewerkschaftliche digitale Zusammen-
künfte wie eine Online-Sprechstunde oder eine 
Online-Vertrauensleutesitzung und die Bereit-
stellung betrieblich bestehender Kommunika-
tionswege für die direkte Ansprache und Infor-
mation der Beschäftigten.

Gibt es dazu erste Erfahrungen?

Wir schauen uns immer erst einmal an, welche 
betrieblichen Kommunikationswege be stehen 
oder in Planung sind, wie die Beschäftigten-
struktur aussieht und welche digitale Ausstat-
tung vorhanden ist. Kurz gesagt fragen wir 
uns: Wen erreichen wir wie? In Verhand ungen 
sprechen wir dann Detailfragen und Sorgen an 
und idealerweise wird auch ein Konfliktrege-
lungsmechanismus vorgesehen. Zum Beispiel 

begriffe

»QR« steht für »quick response«, also 
schnelle Antwort. Kodierte Daten, z. B. ein 
Link, werden als schwarze und weiße Quad-
rate dargestellt und können mit der Handy-
kamera erfasst und mittels entsprechender 
Software dekodiert werden. Das hört sich 
kompliziert an, geht aber meist mit einem 
Klick.

Sharepics, übersetzt etwa »Teil-Bilder«, 
 bestehen entweder nur aus Text oder aus 
Text und Bild, bringen eine Botschaft auf 
den Punkt und haben zum Ziel, möglichst 
oft in den sozialen Medien geteilt zu wer-
den.
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muss die Unternehmenskommunikationspla-
nung genauso berücksichtigt werden wie die 
Dringlichkeit von gewerkschaftlichen Informa-
tionen an Beschäftigte bei Betriebsschließun-
gen.

Oft diskutiert man allerdings in Schein-
debatten über Probleme, die vermutlich in der 
Praxis eher selten auftreten werden. Ein Bei-
spiel: Häufig wird erklärt, dass Beschäftigte 
sich bei Unternehmen darüber beschweren 
könnten, dass sie von uns angemailt werden 
und sich dadurch belästigt fühlen. Ver einzelt 
mag das zwar vorkommen, aber ein Massen-
problem wird das eher nicht sein. Wir wollen 
durch gute Inhalte überzeugen und nicht Be-
schäftigte zuspammen. Das schadet uns eher, 
wenn wir Menschen so begegnen.

Wo siehst Du noch Schwierigkeiten?

Es ist auf dem Weg. Schwierig ist es dort, wo 
wir noch nicht so gut organisiert sind und 
selbst als Hauptamtliche einen Zugang brau-
chen, um uns schützend vor Kolleg:innen zu 
stellen. Da geben uns die Arbeitgeber in der 
Regel nicht einfach Zugang, denn das digitale 
Zugangsrecht ist rechtlich nicht unumstritten. 
Deswegen brauchen wir eine gesetz liche Rege-
lung, die uns nicht nur ermöglicht, einen Zu-
gang über Mitglieder zu erhalten, die gleich-
zeitig Beschäftigte des Unternehmens sind, 
sondern auch uns als Gewerkschaft – also aus 
datenschutzrechtlicher Sicht einem Dritten. 
Eigentlich gibt es hier kein Datenschutzpro-
blem, zu dem Ergebnis kommt auch das Gut-
achten des HSI. Klarstellend kann der Gesetz-
geber aber deutlich machen, dass wir die uns 
zur Verfügung gestellten Daten nur für das 
Thema gewerkschaftliche Infor mation und Mit-
gliederwerbung verarbeiten dürfen.

Wie können Vertrauensleute und Betriebs-
ratsmitglieder gegenüber dem Arbeitgeber 
argumentieren, um auch digital für die Be-
schäftigten da zu sein?

Vertrauensleute und Betriebsräte sind zwar 
häufig personenidentisch, können sich aber 
auf unterschiedliche Rechtsgrundlagen stüt-
zen. Man muss also gedanklich unterscheiden: 
Für uns als Gewerkschaft, also auch für un-
sere Vertrauensleute, ist das digitale Zugangs-
recht zur Mitgliederinformation und auch 
 Mitgliederwerbung direkter Ausfluss aus dem 

Grundgesetz (GG), nämlich aus der sogenann-
ten Koalitionsfreiheit in Art. 9 Abs. 3. Sie um-
fasst das Recht, Gewerkschaften und Arbeit-
geberverbände zu bilden, aber auch das Recht 
auf Koalitionsbetätigung, also das Recht, aktiv 
zu werden. Für die Gewerkschaften heißt das 
beispielsweise, dass sie Informationen vertei-
len und Mitglieder werben können. Das ist 
durch Rechtsprechung ausgeurteilt, meist aber 
bezogen auf den physischen Zugang.

Der Betriebsrat kann sich auf das BetrVG 
berufen. Aber auch wir als Gewerkschaft kön-
nen im Rahmen des BetrVG tätig werden  – 
z. B. durch eine Teilnahme an Betriebsratssit-
zungen, Betriebsversammlungen oder Bege-
hungen. Hier ist in § 2 Abs. 2 BetrVG geregelt, 
dass die Gewerkschaft ein Zugangsrecht zum 
Betrieb hat.

Ihr unterstützt Betriebsräte und Vertrau-
ensleute auch ganz konkret dabei,  digital 
präsent zu sein. Wie macht Ihr das?

Wir unterstützen durch digitale Materialien, 
Schulungen und strategische Tipps. Als Mate-
rialien setzen wir neben klassischen Down-
loads z. B. auf Sharepics oder QR-Codes, die 
auf die Seiten der IG BCE verlinken.

Aber auch eine strategische Ausrichtung 
ist wichtig: In diesem Jahr haben wir die digi-
tale Komponente für die Betriebsratswahlen 
deutlich ausgeweitet. Auf der Seite www.das- 
konkrete-wählen.de finden sich viele Informa-
tionen dazu. In einem Kampagnen- Hand buch 
wird beschrieben, dass es stark auf den  Be-
trieb und die Beschäftigtenstruktur ankommt, 
wie man einen Wahlkampf gestaltet. Es kann 
z. B. sinnvoll sein, kleine Umfragen zu erstel-
len, um die Kernthemen der Beschäf tigten zu 
kennen. Betriebsratskandidat:innen können 
sich in einem Druck-Portal selbst Plakate er-
stellen, die konkret Themen aus ihrem Be-
trieb  aufnehmen. In Schulungen können die 
Kolleg:innen sich weiterentwickeln, was ihre 
digitale Präsenz und digitalen Möglich keiten 
betri#t  – auch über die Betriebsrats wahlen 
 hinaus. v

Ute Demuth schult und berät 
Interessenvertretungen zum 
Einsatz digitaler Medien.
www.udemuth.de


